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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Berlin

Wertpapierkennnummer: A0Z23G

ISIN: DE000A0Z23G6

Wir laden unsere Aktionäre

zur ordentlichen Hauptversammlung der 

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

in den Meistersaal, Köthener Straße 38, 10963 Berlin,

am Dienstag, den 28. Juni 2011, 10.00 Uhr ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft

und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des

zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für

die Gesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichts-

rats und des erläuternden Berichtes des Vorstands zu den An-

gaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch

(HGB) jeweils für das Geschäftsjahr 2010

Die genannten Unterlagen werden der Hauptversammlung zu-

gänglich gemacht. Sie werden in der Hauptversammlung vom Vor-

stand und - was den Bericht des Aufsichtsrats angeht - vom

Aufsichtsratsvorsitzenden erläutert. Ein Beschluss wird zu diesem

Tagesordnungspunkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen

nicht gefasst, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten

Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz (AktG)

bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt

ist.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft zum 31. De-

zember 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft in Höhe von

2.504.316,42 EUR wie folgt zu verwenden: Der gesamte Bilanz-

gewinn in Höhe von 2.504.316,42 EUR  wird auf neue Rechnung

vorgetragen.
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TOP 3 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands  für das

Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-

stands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

TOP 4 

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

TOP 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Schaffung eines

neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 6.194.491,00 EUR (Ge-

nehmigtes Kapital 2011) sowie zur damit verbundenen Anpas-

sung der Satzung

Die dem Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom

16. Juni 2006 erteilte Ermächtigung für ein genehmigtes Kapital

in Höhe von 9.289.391,00 EUR wurde durch die am 4. Juni 2008

im Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung gegen Sachein-

lagen in Höhe von 1.689.154,00 EUR teilweise ausgenutzt. Die

danach noch bestehende Ermächtigung in Höhe von 7.600.237,00

EUR läuft am 15. Juni 2011 aus. Um dem Vorstand größtmögliche

Flexibilität bei der weiteren Unternehmensentwicklung zu ver-

schaffen, soll ein neues genehmigtes Kapital im gesetzlich zuläs-

sigen Höchstbetrag geschaffen werden, das sowohl gegen Bar-

als auch gegen Sacheinlagen ausgenutzt werden kann. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deswegen vor, Folgendes zu

beschließen:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital bis zum 27.06.2016 einmalig oder mehr-

mals um bis zu insgesamt 6.194.491,00 EUR durch Ausgabe

von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu

erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht
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einzuräumen. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der

Weise eingeräumt werden, indem neue Aktien von einem Kredit-

institut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder nach § 53b Abs.

1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen

Unternehmens mit der Verpflichtung übernommen werden, sie

den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen aus-

zuschließen:

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der

Gesellschaft auszugeben;

zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form

von Unternehmen und Unternehmensteilen oder sons-

tigen Vermögensgegenständen;

bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der

bereits börsennotierten Aktien im Zeitpunkt der Festle-

gung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschrei-

tet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß

§§ 203 Abs. 1 und 2,  186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-

benen Aktien zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der

Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - zum

Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung insgesamt

10% des Grundkapitals nicht übersteigen. Auf die

Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, die zur Bedie-

nung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen

ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die

Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-

zugsrechts ausgegeben wurden, sowie eigene Aktien,

die aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr.

8 AktG erworben und unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

veräußert wurden.

soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandel-

und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der

Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf

neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen

nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts

bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen

würde, jedoch nur soweit die Aktien nicht bereits auf-

grund eines bedingten Kapitals gewährt werden kön-

nen.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-

rung festzusetzen. Der Vorstand wird ermächtigt, die Gewinnbe-

teiligung abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu regeln. Der

Aufsichtsrat wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzung entspre-

chend der Durchführung des genehmigten Kapitals zu ändern.

§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital bis zum 27.06.2016 einmalig oder mehr-

mals um bis zu insgesamt 6.194.491,00 EUR durch Ausgabe

von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu

erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht

einzuräumen. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der

Weise eingeräumt werden, indem neue Aktien von einem Kre-

ditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder nach § 53b

Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen

tätigen Unternehmens mit der Verpflichtung übernommen wer-

den, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares

Bezugsrecht). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in fol-

genden Fällen auszuschließen:

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der

Gesellschaft auszugeben;

zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form

von Unternehmen und Unternehmensteilen oder sonsti-

gen Vermögensgegenständen;

bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der

bereits börsennotierten Aktien im Zeitpunkt der Festle-

gung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschrei-

tet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß

§§ 203 Abs. 1 und 2,  186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-

benen Aktien zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der

Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - zum

Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung insgesamt

10% des Grundkapitals nicht übersteigen. Auf die

Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, die zur Bedie-

nung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen

ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die

Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-

zugsrechts ausgegeben wurden, sowie eigene Aktien,

die aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr.

8 AktG erworben und unter Ausschluss des Bezugs-
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rechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

veräußert wurden.

soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandel-

und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der

Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf

neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen

nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts

bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen

würde, jedoch nur soweit die Aktien nicht bereits auf-

grund eines bedingten Kapitals gewährt werden können.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die

näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung

festzusetzen. Der Vorstand wird ermächtigt, die Gewinnbeteiligung

abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu regeln. Der Aufsichtsrat wird

ermächtigt, den Wortlaut der Satzung entsprechend der Durchfüh-

rung des genehmigten Kapitals zu ändern.”

TOP 7 

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines

Unternehmensvertrages gemäß § 293 Abs. 1 AktG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat am

17. Mai 2011 mit der DEAG Music GmbH nachfolgenden Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.  Die

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hält 100% der

Geschäftsanteile der DEAG Music GmbH. Die DEAG Music GmbH

wird nachfolgend „Organgesellschaft” und die DEAG Deutsche

Entertainment Aktiengesellschaft wird nachfolgend „Organträger”

genannt: 

§ 1 Leitung und Weisungen

Die Organgesellschaft unterstellt sich der Leitung durch den Organträ-

ger, der berechtigt ist, der Geschäftsführung der Organgesellschaft

hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen.

Die Geschäftsführung der Organgesellschaft ist gegenüber dem Organ-

träger verpflichtet, dessen Weisungen zu folgen.

§ 2 Gewinnabführung

Die Organgesellschaft verpflichtet sich während der Vertragsdauer

(§ 6 dieses Vertrages) ihren gesamten Gewinn im Sinn und Umfang von

§ 301 AktG, ggf. vermindert um Zuweisungen zu den Gewinnrücklagen

gem. nachfolgendem Absatz 2, an den Organträger abzuführen.

Die Organgesellschaft darf mit Zustimmung des Organträgers Beträge

6
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aus dem Jahresüberschuss in die Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3

HGB nur insoweit einstellen, als dies bei vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Vertragsdauer

gebildete Gewinnrücklagen sind aufzulösen und zum Ausgleich eines

Verlustes zu verwenden oder als Gewinn abzuführen, wenn der Organ-

träger dies verlangt. 

Die Abführung aus Erträgen aus vorvertraglichen Rücklagen jeder Art

ist ausgeschlossen.

§ 3 Gewinnermittlung

Gewinn und Verlust der Organgesellschaft sind nach Maßgabe der han-

delsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der für die Körperschaft-

steuer und Gewerbesteuer jeweils geltenden Vorschriften zu ermitteln.

Der Organträger kann hinsichtlich der Ausübung von Bilanzierungs-

wahlrechten Weisungen erteilen.

§ 4 Verlustübernahme

Der Organträger ist entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG ver-

pflichtet, jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag

der Organgesellschaft auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch sonst

ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen Beträge entnom-

men werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind.

§ 5 Informationsrecht

Der Organträger ist jederzeit berechtigt, Bücher und sonstige Geschäfts-

unterlagen der Organgesellschaft einzusehen. Die Geschäftsführung der

Organgesellschaft ist verpflichtet, dem Organträger jederzeit alle von ihr

gewünschten Auskünfte über die Angelegenheit der Organgesellschaft zu

erteilen.

§ 6 Vertragsdauer, Kündigung

Der Vertrag wird wirksam mit Eintrag in das Handelsregister. Die steu-

erlichen Wirkungen in Bezug auf die Gewinnabführung gelten ab dem

1. Juli 2011.  

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann unter

Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ablauf eines

Geschäftsjahres der Organgesellschaft schriftlich gekündigt werden.

Der Vertrag wird jedoch mindestens für eine Vertragdauer von fünf Zeit-

jahren fest abgeschlossen. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ohne

Einhaltung einer Kündigungsfrist ist jederzeit zulässig. Ein wichtiger

Grund, der sowohl den Organträger als auch die Organgesellschaft zur

7
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Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Organträger

die Mehrheit der Stimmen in der Gesellschafterversammlung der Or-

gangesellschaft verliert, die steuerlichen Voraussetzungen der finan-

ziellen Eingliederung der Organgesellschaft in den Organträger nicht

mehr vorliegen, oder im Fall der Verschmelzung, Spaltung oder Liqui-

dation des Organträgers oder der Organgesellschaft.

Wird die Wirksamkeit des Vertrags oder seine ordnungsgemäße Durch-

führung während des Fünfjahreszeitraums gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2

steuerlich nicht oder nicht vollständig anerkannt, so beginnt der Fünf-

jahreszeitraum entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 erst am ersten Tag des Ge-

schäftsjahrs der Organgesellschaft, das auf das Jahr folgt, in dem die

Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung der Wirksamkeit des

Vertrags oder seiner ordnungsgemäßen Durchführung noch nicht vor-

gelegen haben.

Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 7 Schlussbestimmungen

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der

Schriftform.

Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein, so wird da-

durch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts nicht berührt. Die weg-

gefallene Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem

Zweck der weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Fall einer Änderung einer

oder mehrerer für die Regelungen dieses Vertrages maßgeblichen

(steuer-)rechtlichen Vorschriften oder ihrer Anwendung durch Recht-

sprechung und Verwaltungspraxis diesen Vertrag so anzupassen, dass

dem ursprünglich verfolgten Zweck dieses Vertrages trotz der Ände-

rung so weit wie möglich entsprochen wird.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Vertragsparteien 

Berlin.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Be-

herrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der DEAG

Music GmbH vom 17. Mai 2011 zuzustimmen.

Zu diesem Tagesordnungspunkt sind die folgenden Unterlagen

über die Internetseite der Gesellschaft unter www.deag.de -> In-

vestor Relations -> Hauptversammlung zugänglich und liegen

während der Hauptversammlung aus: 

der vollständige Wortlaut des Beherrschungs- und Ge-

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.
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winnabführungsvertrages

der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des

Vorstands der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesell-

schaft und der Geschäftsführung der DEAG Music GmbH

die Jahresabschlüsse und die zusammengefassten Lage-

berichte und Konzernlageberichte der DEAG Deutsche En-

tertainment Aktiengesellschaft und Jahresabschlüsse der

DEAG Music GmbH der letzten drei Geschäftsjahre

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71

Abs. 1 Nr. 8, 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 und 4 AktG zu Punkt

6 der Tagesordnung

Die in Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagene Schaffung eines

neuen genehmigten Kapitals soll den Vorstand in die Lage verset-

zen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig auf auftretende

Finanzierungserfordernisse zum Erhalt oder der Verbreiterung der

Eigenkapitalbasis reagieren zu können. Es liegt im Interesse der

Gesellschaft, dass sie über eine möglichst umfassende Flexibilität

bei ihrer Unternehmensfinanzierung verfügt. Die beantragte Er-

mächtigung ersetzt die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung er-

loschene bislang bestehende Ermächtigung mit weitgehend

vergleichbarer Ausgestaltung.

Die unter Punkt 6 der Tagesordnung erbetene Ermächtigung soll

ein genehmigtes Kapital in Höhe von 6.194.491,00 EUR schaffen,

bei dessen Ausnutzung den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-

recht zusteht. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht jedoch

auch die Möglichkeit des Ausschlusses des gesetzlichen Bezugs-

rechts der Aktionäre vor.

Der Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzenbe-

trägen (lit. a)) ist dabei aus technischen Gründen erforderlich, da

sonst im Einzelfall ein glattes Beteiligungsverhältnis nicht herge-

stellt werden kann. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugs-

rechts der Aktionäre.

Soweit das Bezugsrecht zur Ausgabe von Arbeitnehmeraktien

ausgeschlossen werden kann (lit. b)), erfolgt dies im Rahmen der

in § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG und § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG vorgesehe-

nen Ziele, insbesondere der Bindung der Mitarbeiter an ihr Unter-

nehmen und der Motivation der Mitarbeiter. Der Ausgabebetrag

wird unter Berücksichtigung des Börsenkurses zum Ausgabezeit-

punkt und unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft

und der Aktionäre festgesetzt.

9

2.

3.

051911_Einl_Deag__Layout 1  20.05.11  12:50  Seite 9



Der Beschlussvorschlag zum Ausschluss des Bezugsrechts beim

Erwerb von Beteiligungen und anderen Unternehmen oder Unter-

nehmensteilen gegen Überlassung von Aktien (lit. c)) soll der Ge-

sellschaft die Möglichkeit geben, im Interesse der Aktionäre ohne

Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft kurz-

fristig für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Un-

ternehmen zur Verfügung zu haben. 

Beim Ausschluss des Bezugsrechts werden, wenn die Kapitaler-

höhung gegen Bareinlagen 10% des Grundkapitals nicht über-

schreitet und der Ausgabekurs den Börsenkurs der Aktien nicht

wesentlich unterschreitet (lit. d)), die Vermögens- wie auch die

Stimmrechtsinteressen der Aktionäre auf der Grundlage des § 186

Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt, da eine Bindung an den

Börsenkurs besteht und sich die Ermächtigung auf insgesamt

höchstens zehn vom Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft

beschränkt. Darauf anzurechnen sind Aktien, die aufgrund einer

Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb eigener Aktien

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben und unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen bar veräu-

ßert wurden, sowie die Aktien, die zur Bedienung von Schuldver-

schreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten (bzw.

Wandlungspflichten) ausgegeben wurden oder auszugeben sind,

wenn diese unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf

Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung von § 186

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Jedoch soll das Bezugs-

recht nur insoweit ausgeschlossen werden, soweit die Aktien

nicht durch ein bedingtes Kapital den Inhabern von Schuldver-

schreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten (bzw. Wandlungs-

pflichten) gewährt werden können. 

Schließlich soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

zum Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt sein, soweit dies

erforderlich ist, um Inhabern von noch zu begebenden Wandel-

und/oder Optionsschuldverschreibungen im Rahmen eines Ver-

wässerungsschutzes ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren

zu können, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw.

Optionsrechts als Aktionäre zustehen würde (lit.e)). Auf diese

Weise kann es vermieden werden, dass bei einer während der

Laufzeit der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen

durchgeführten Kapitalerhöhung, bei der den Aktionären ein Be-

zugsrecht eingeräumt wird, der Wandlungs- bzw. Optionspreis

nach den Regelungen zu ermäßigen ist, die üblicherweise in

Schuldverschreibungsbedingungen für den Verwässerungsschutz

vorgesehen werden.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der DEAG Deutsche Entertainment Aktienge-

sellschaft ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung

eingeteilt in 12.388.983 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien

und Stimmrechte beträgt daher 12.388.983.

Aus eigenen Aktien steht der DEAG Deutsche Entertainment Ak-

tiengesellschaft kein Stimmrecht zu. Die DEAG Deutsche Enter-

tainment Aktiengesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 615

eigene Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberech-

tigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung daher

12.388.368.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung der DEAG Deutsche En-

tertainment Aktiengesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt,

die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes,

ausgestellt durch ein depotführendes Institut, in deutscher oder

englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) bei nachfolgend be-

zeichneter Anmeldestelle angemeldet haben:

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

c/o Haubrok Corporate Events GmbH

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Fax-Nr.: (+49) (0) 89 21027 289

E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 

Die Anmeldung hat der oben bezeichneten Anmeldestelle der

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft mindestens

sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, wobei der Tag

der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung

nicht mitzurechnen sind, d. h. spätestens bis zum Ablauf des

21.06.2011, zuzugehen.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat sich der Nachweis

des Aktienbesitzes auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-

versammlung (sog. Nachweisstichtag), d. h. den 07.06.2011, 0.00

Uhr, zu beziehen und ist in deutscher oder englischer Sprache in

Textform (§ 126b BGB) zu erbringen. 

Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts

bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des

Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht
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keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher.

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des

Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme

und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz

des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich. Entsprechendes

gilt für den Erwerb nach dem Nachweisstichtag. Personen, die

zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst da-

nach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien

nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich von dem bis-

herigen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung er-

mächtigen lassen.

Die Aktionäre erhalten für die erfolgte Anmeldung unter Nachweis

ihres Anteilsbesitzes eine Eintrittskarte. 

Stimmrechtsvertretung durch Bevollmächtigte

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre können ihr Stimm-

recht und ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung durch

einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder durch

eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Bevollmächtigt der

Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder

mehrere von diesen zurückweisen. Vollmachtserteilung durch in

der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre an

anwesende Mitaktionäre oder anwesende Aktionärsvertreter oder

die Stimmrechtsvertreter der DEAG Deutsche Entertainment Ak-

tiengesellschaft sind ebenfalls möglich. 

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sowie der Nachweis

der Bevollmächtigung gegenüber der DEAG Deutsche Entertain-

ment Aktiengesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Bei

der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Vereinigungen von Ak-

tionären oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG bzw. §§ 135 Abs.

10 i. V. m. 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen können Be-

sonderheiten zu beachten sein, welche bei dem jeweils zu Bevoll-

mächtigenden zu erfragen sind. Bitte stimmen Sie sich daher,

wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder

diesen nach § 135 Abs. 8 AktG bzw. §§ 135 Abs. 10 i. V. m. 125

Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen bevollmächtigen wollen, mit

diesen Institutionen oder Personen ab.

Auf der Rückseite der Eintrittskarte, auf Wunsch auch gesondert

durch Anforderung bei  der oben unter Teilnahmebedingungen ge-

nannten Anmeldestelle der DEAG Deutsche Entertainment Aktien-

gesellschaft, erhalten die Aktionäre auch ein Formular zur

Bevollmächtigung Dritter. Ein Vollmachtsformular zur Erteilung

von Vollmachten an Dritte steht auch unter www.deag.de -> In-

vestor Relations -> Hauptversammlung zur Verfügung.
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Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorlage

des Vollmachtsnachweises bei der Einlasskontrolle am Tag der

Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des

Nachweises der Bevollmächtigung und/oder der Vollmacht selbst

per Post, Telefax oder E-Mail an die oben unter Teilnahmebedin-

gungen genannte Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse.

Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den

vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar der Gesellschaft

gegenüber erklärt werden oder durch persönliches Erscheinen auf

der Hauptversammlung erfolgen. Der Nachweis einer in bzw. wäh-

rend der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung kann da-

durch geführt werden, dass der Aktionär den Nachweis an der

Ausgangskontrolle vorweist.

Stimmrechtsvertreter der DEAG Deutsche Entertainment Aktien-

gesellschaft

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft möchte den

teilnahme- und stimmberechtigten Aktionären die persönliche

Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, von der

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft benannte wei-

sungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-

sammlung zu bevollmächtigen. Die teilnahme- und stimm-

  be rechtigten Aktionäre, die den von der DEAG Deutsche Enter-

tainment Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern

eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintritts-

karte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der

Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst früh-

zeitig bei der Depotbank eingehen. Die Stimmrechtsvertreter wer-

den die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihnen

erteilten ausdrücklichen Weisungen zu den einzelnen Tagesord-

nungspunkten ausüben. 

Mit der Eintrittskarte, auf Wunsch auch gesondert durch Anforde-

rung bei oben unter Teilnahmebedingungen genannten Anmelde-

stelle der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

erhalten die Aktionäre ein Formular zur Erteilung der Vollmacht an

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und von Weisungen an

diese zu den Punkten der Tagesordnung. Vollmacht und Weisun-

gen an die von der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter können im Wege der

Textform (§ 126b BGB) per Post, Telefax oder E-Mail an die oben

unter Teilnahmebedingungen genannte Anschrift, Telefaxnummer

bzw. E-Mail-Adresse erteilt werden. 

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft wird die

Vollmachtserklärung für die Dauer von drei Jahren nachprüfbar

festhalten. Soweit von der DEAG Deutsche Entertainment Aktien-
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gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wer-

den, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung

des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die

Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,

weisungsgemäß abzustimmen.

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung

sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktio-

näre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Ein Formular zur

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft steht auch unter www.deag.de -> Investor

Relations -> Hauptversammlung zur Verfügung.

Rechte der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und

131 Abs. 1 AktG; Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge von

Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Aktionäre können der DEAG Deutsche Entertainment Aktienge-

sellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung ma-

chen sowie Wahlvorschläge übersenden. Anfragen, Gegenanträge

(§ 126 AktG) und Wahlvorschläge (§ 127 AktG) von Aktionären zu

einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an

die nachfolgend genannte Anschrift bzw. Adresse zu richten:

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

z. Hd. Herrn Daniel Rothammer

Potsdamer Str. 58

10785 Berlin

Fax-Nr.: (+49) (0) 30 81075-619 

E-Mail: hauptversammlung@deag.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksich-

tigt. Gegenanträge, die bis spätestens zum Ablauf des 13.06.2011

(24.00 Uhr) unter der angegebenen Adresse eingehen, werden

vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG einschließlich des Namens

des Aktionärs und der Begründung allen Aktionären im Internet

unter www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung

unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der

Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse

veröffentlicht. Ein Gegenantrag und seine Begründung brauchen

unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG nicht

zugänglich gemacht zu werden, die Begründung eines Gegenan-

trags gemäß § 126 Abs. 2 Satz 2 AktG nicht, wenn sie insgesamt

mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag

eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Ab-
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schlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch

nicht begründet werden. 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß §§ 122 Abs. 2

i.V.m. 124 Abs. 1 Satz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 er-

reichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-

nung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen muss

schriftlich an den Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Ak-

tiengesellschaft gerichtet werden und muss der DEAG Deutsche

Entertainment Aktiengesellschaft bis spätestens zum Ablauf des

28.05.2011 (24.00 Uhr) zugehen. Bitte richten Sie entsprechende

Verlangen an folgende Adresse:

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

z. Hd. Herrn Daniel Rothammer

Potsdamer Str. 58

10785 Berlin

Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berück-

sichtigt. Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen den

zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag

von EUR 500.000,00 erreichen, zu unterzeichnen. Jedem neuen

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage

beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß §§ 122 Abs. 1 Satz 3,

Abs. 2 Satz 1 i. V. m. 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass

sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptver-

sammlung, also mindestens seit dem 28.03.2011, Inhaber der Ak-

tien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des

Vorstandes über das Ergänzungsverlangen halten.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsver-

treter verlangen, dass der Vorstand Auskunft über Angelegenhei-

ten der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft gibt,

soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Ta-

gesordnung erforderlich ist. Die Pflicht zur Auskunft erstreckt sich

auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft zu einem ver-

bundenen Unternehmen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen

Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich

mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Unter bestimm-

ten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Umständen, darf

der Vorstand die Auskunft verweigern, z. B. soweit es die Ertei-
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lung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

geeignet ist, der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesell-

schaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht uner-

heblichen Nachteil zuzufügen. 

Weitergehende Erläuterungen der vorstehend genannten Aktionärs-

rechte nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG,

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung.

Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen nach

§ 124a AktG

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu ma-

chenden Unterlagen, Anträge und Vorschläge von Aktionären

sowie weitere Informationen nach § 124a AktG sind ab dem Tag

dieser Einberufung auf der Internetseite der DEAG Deutsche En-

tertainment Aktiengesellschaft unter www.deag.de -> Investor Re-

lations -> Hauptversammlung zugänglich und können auf Wunsch

heruntergeladen werden. Sämtliche der Hauptversammlung ge-

setzlich zugänglich zu machende Unterlagen werden in der

Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Mitteilungsversand nach § 125 AktG

Gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung ist der Anspruch des Aktionärs

auf Übermittlung der Mitteilung nach § 125 AktG auf die Form der

elektronischen Übermittlung beschränkt. Sofern ein Kreditinstitut

die Mitteilungen nach § 125 AktG nicht elektronisch an die Aktio-

näre übermitteln kann, hat der Vorstand beschlossen, die Mittei-

lungen auch in herkömmlicher gedruckter Papierform übermitteln

zu lassen.

Berlin, im Mai 2011

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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ANFAHRT

Meistersaal am Potsdamer Platz

Köthener Straße 38

10963 Berlin

U- und S-Bhf. Potsdamer Platz (U2, S1, S2)

U-Bhf. Mendelssohn-Bartholdy-Park (U2)

S-Bhf. Anhalter Bahnhof (S1, S2)
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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58

10785 Berlin

Telefon: (+49) (0) 30 81075 0

Fax-Nr.: (+49) (0) 30 81075 519

E-Mail: info@deag.de
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